
VU mit tödlichem Ausgang 
in der UK (Berlin)

Erfahrungen und Ergebnisse nach Anwendung des § 21 Abs. 2 MobG BE
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(2) Nach jedem Unfall mit Verkehrstoten an einem Knotenpunkt soll von der 
für Verkehrssicherheit im betreffenden Fall zuständigen Stelle unverzüglich 
geprüft werden, ob Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig ergriffen werden 
können, um weitere Unfälle mit Personenschaden zu vermeiden. Dasselbe gilt 
für Unfälle mit schwer verletzten Personen an einem nach polizeilicher 
Unfallstatistik bekannten Unfallschwerpunkt oder einem Knoten, der durch 
diesen zusätzlichen Unfall per Definition zu einem Unfallschwerpunkt würde. 
Das Ergebnis der Prüfung ist im Internet zu veröffentlichen.

§ 21 Besondere Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit
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Bei VU getötete Verkehrsteilnehmende
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